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241. Bekanntmachung              2 

Die Tagesordnung der Ratssitzung am 18.09.2017 wird gem. § 2 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung des Rates der Kreisstadt Bergheim um den Tagesordnungspunkt 

„Erwerb und anschließende Weiterveräußerung eines Grundstückes in Bergheim-

Kenten“ im nichtöffentlichen Teil erweitert. Der TOP wird als TOP 2 im 

nichtöffentlichen Teil behandelt.  

 



__________________________________________________________  
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
Die Tagesordnung der Ratssitzung am 18.09.2017 wird gem. § 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates 
der Kreisstadt Bergheim um den Tagesordnungspunkt „Erwerb und anschließende Weiterveräußerung 
eines Grundstückes in Bergheim-Kenten“ im nichtöffentlichen Teil erweitert. Der TOP wird als TOP 2 
im nichtöffentlichen Teil behandelt.  
 
 
Bergheim, den 14.09.2017 
 
 
gez. 
Mießeler,  
Bürgermeister 
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